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Ergebnisprotokoll 

der 2. Sitzung der Trinkwasserkommission (TWK) des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umwelt-
bundesamt am 29. März 2023 am UBA-Standort Berlin, Corrensplatz. 

 

TOP 1-3:  Begrüßung, Tagesordnung, Beschlussfähigkeit 

Die Tagesordnung wird mit einer Ergänzung angenommen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben und es be-
stehen keine Interessenskonflikte. 

TOP 4: AG PFAS TOX 

Die AG PFAS-TOX sowie das UBA präsentieren den aktuellen Bearbeitungsstand der Arbeiten zur Ablei-
tung der Trinkwasserleitwerte für Summe PFAS-20 auf Basis des folgenden Arbeitsauftrages. Der Arbeits-
auftrag der AG PFAS-TOX ist die Erarbeitung einer Empfehlung für das BMG/UBA hinsichtlich der Berech-
nung von Trinkwasserleitwerten (LWTW) oder der Ableitung von gesundheitlichen Orientierungswerten 
(GOW) für Einzelsubstanzen des Parameters Summe PFAS-20 der TrinkwV sowie zur möglichen Anwen-
dung des RPF-Konzeptes (RPF= Relative Potency Factors; unter Ausnutzung von Strukturähnlichkeiten) im 
Zusammenhang mit der toxikologischen Bewertung. 

Die Fortsetzung der Arbeiten der AG PFAS TOX beinhaltet auch eine Abschätzung für vier PFAS-Ersatz-
stoffe sowie die Bearbeitung der Toxikologie von kurz- und ultrakurzkettigen PFAS. Kurz- und ultrakurz-
kettige PFAS sind u. a. Problemsubstanzen in der Aufbereitung. 

Parallel zu dem Themenfeld der Toxikologie der PFAS sollen auch die weiteren PFAS-Themenfelder Ana-
lytik, Aufbereitung und Kommunikation bearbeitet werden: 

Die TWK beschließt, dass die AG RiskMan mit den Unterarbeitsgruppen Analytik, Aufbereitung und 
Kommunikation aus der vorherigen Berufungsperiode wiederbelebt wird. Arbeitsauftrag ist die Erar-
beitung eines Textvorschlages zum Stand der Bewertung des Vorkommens von PFAS. 

In der Diskussion wird auf die kürzliche Eröffnung der öffentlichen Anhörung der ECHA (Europäischen 
Chemikalienagentur) zur starken Beschränkung bis zu einem möglichen Verbot der PFAS https://echa.eu-
ropa.eu/de/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas.  

TOP 5: Vollzug § 11 TrinkwV (zukünftig § 20 Liste TrinkwV n. F.) 

Es werden zwei neue Anträge vorgestellt. 

TOP 6: AG Mikrobiologie 

Der aktuelle Sachstand der Arbeiten der AG Mikrobiologie inklusive der Arbeiten der Unterarbeitsgruppe 
Legionellen wird präsentiert. Die Unterarbeitsgruppe Legionellen überarbeitet derzeit die Abschnitte 4 
und 5 der UBA-Empfehlung zur Systemischen Untersuchung von Trinkwasserinstallationen auf Legionellen 
nach TrinkwV. Ziel ist die Sicherstellung eines einheitlichen Vorgehens bei der praktischen Umsetzung der 
Untersuchung von Trinkwasserinstallationen, insbesondere zur Festlegung der Probennahmestellen und 
zur Durchführung der Probennahme. 

https://echa.europa.eu/de/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
https://echa.europa.eu/de/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
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TOP 7: Sachstand TrinkwV 

Die 2. Novellierung der TrinkwV befindet sich derzeit in der Abstimmung im Bundesrat und steht auf der 
abschließenden Bundesratssitzung am 31.03.2023 auf der Tagesordnung. 

Das BMG berichtet, dass die Europäische Kommission mittlerweile ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland aufgrund der noch nicht erfolgten Umsetzung der TW-RL eingeleitet hat. Für die vollstän-
dige Umsetzung der TW-RL muss auch die Trinkwassereinzugsgebieteverordnung verkündet worden sein. 
Der Referentenentwurf der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung befindet sich derzeit in der Ressortab-
stimmung, die Verbändeanhörung läuft bis zum 21.04.2023. 

TOP 8: Rechtliche Bindung der UBA-Empfehlungen auf Grundlage der Trinkwasserverordnung 

Das BMG führt aus, dass die Regelungen in § 15 TrinkwV zu Grundlagen für die Bewertung von Werkstoffen 
und Materialien im Kontakt mit Trinkwasser und in § 20 TrinkwV (Aufbereitungsstoffe) keine Empfehlun-
gen, sondern verbindlich einzuhalten sind. Weiterhin sind Regelungen der TrinkwV mit „muss“ oder „ist 
zu (beachten)“ verpflichtend einzuhalten. 
 
TOP 9: Verschiedenes 

Die TWK-Geschäftsstelle versendet zeitnah die derzeitige Fassung der Leitlinien §§ 9 und 10 TrinkwV (a. F.) 
an die Länder zur Kenntnis und Kommentierung. 


